
Vorwort

Sie, lieber Leser, halten einen der ersten Kommentare zum sog. Multilateralen Instru-
ment in Händen, mit dem die abkommensbezogenen Maßnahmen des sog. BEPS-Pro-
jekts der OECD umgesetzt werden sollen und der von Experten der Praxisgruppe
„Internationales Steuerrecht“ von Rödl & Partner verfasst worden ist. Der Kommen-
tar ergänzt meinen in gleicher Reihe beim C.F. Müller-Verlag bereits in 3. Auflage
erschienenen Kommentar zum AStG und dem OECD-Musterabkommen gleichsam
um die Perspektive der Maßnahmen rund um „Base Erosion and Profit Shifting“.

Mit dem Kauf haben Sie ohne Zweifel eine gute Entscheidung getroffen, denn ohne
Übertreibung lässt sich sagen, dass mit dem Multilateralen Instrument eine neue Ära
des Internationalen Steuerrechts angebrochen ist. Ähnlich drückte sich auch der
OECD-Generalsekretär Angel Gurrı́a aus: „The signing of this multilateral conven-
tion marks a turning point in tax treaty history.“ Dies gilt sowohl in theoretischer als
auch in ganz praktischer Hinsicht.

Aus theoretischer, eher akademischer Sicht ist es bemerkenswert, dass sich eine derar-
tig große Zahl an Staaten mit teils sehr unterschiedlichen Interessen überhaupt inner-
halb kürzester Zeit auf ein so komplexes Regelungswerk einigen konnte. Ferner ist es
bemerkenswert, dass die Idee eines mehrseitigen Doppelbesteuerungsabkommens, die
es theoretisch schon seit den frühen 1990er Jahren gibt, nicht nur revitalisiert, sondern
sogleich „im großen Stil“ umgesetzt worden ist. Immerhin 68 Staaten waren am
7. Juni 2017 anlässlich der Unterzeichnungs-Zeremonie repräsentiert.

In ganz praktischer Hinsicht kommt niemand, der sich mit internationalen Steuerfäl-
len zu beschäftigen hat (sei es als Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Richter,
Finanzbeamter oder Mitarbeiter in der Steuerabteilung eines Unternehmens), an der
Beschäftigung mit dem Multilateralen Instrument vorbei. Es wird künftig ebenso wie
ein bereits zwischen zwei Staaten in Kraft befindliches Doppelbesteuerungsabkom-
men in vielen grenzüberschreitenden Steuerfällen zu Rate zu ziehen sein. In jedem
Einzelfall muss dann näher geprüft werden, ob sich aus dem Multilateralen Instru-
ment Änderungen des jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommens ergeben. Im ersten
Durchgang hat allein Deutschland bereits 35 konkrete Doppelbesteuerungsabkom-
men benannt. Dass dies die Anwendungspraxis vor allem für das Massenfallrecht der
Einkommensteuer nicht einfacher macht, liegt auf der Hand.

Ähnlich wie beim OECD-Musterabkommen wird es dem Vernehmen nach perspekti-
visch einen OECD-Kommentar zu dem Multilateralen Instrument geben – einstweilen
müssen die „Explanatory Statements“ für dessen Auslegung genügen. Es wäre erfreu-
lich, wenn sich dadurch für die Praxis nicht allzu viele Auslegungsschwierigkeiten,
offene Fragen oder gar Wertungswidersprüche zu bestehenden DBA oder zu deren
primärer Auslegungshilfe, dem OECD-Musterabkommen, ergeben werden. Heraus-
geber und Autoren hoffen daher insbesondere, Ihnen, lieber Leser, mit diesem Kom-
mentar einen ersten Wegweiser durch das neue Regelungswerk an die Hand gegeben
zu haben.
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Mein Dank gilt, wie immer, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern des C.F. Mül-
ler-Verlags, allen voran Frau Annette Steffenkock und ihrem Team. Sie haben weit-
sichtig gehandelt, als sie sich ohne großes Zögern entschieden, eines der spannendsten
Projekte des Internationalen Steuerrechts der Gegenwart verlegerisch zu begleiten –
ganz gleich, wie man im Übrigen zum BEPS-Projekt stehen mag.

Hamburg, im Oktober 2017 Florian Haase
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